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der Leiter der Organisationseinheit für Forschungsinfrastruktur nach Zu- und Abstim-
mung mit der Vizerektorin für Forschung als dem nach der Geschäftsordnung des Rektora-
tes zuständigen Mitglied des Rektorats die nachstehende organisatorische Gliederung der 

Organisationseinheit für Forschungsinfrastruktur vor:  

§ 1. Rechtsgrundlagen  

(1) Die Organisationseinheit für Forschungsinfrastruktur (im Folgenden: „O-FIS“) ist gemäß 
den Bestimmungen des Organisationsplans eine nichtwissenschaftliche Organisations-
einheit des Verwaltungsbereichs der Medizinischen Universität Graz.  

(2) Die Leiterin oder der Leiter der O-FIS hat gemeinsam mit dem nach der Geschäftsord-
nung für die O-FIS zuständigen Mitglied des Rektorats bzw. beratenden Organs gemäß 
den Bestimmungen des O-Plans die gesonderte Ermächtigung die O-FIS organisato-
risch zu gliedern.  

 
§ 2. Aufgaben- und Verantwortungsbereich  

(1) Die O-FIS ist verantwortlich für die Zurverfügungstellung von gemeinsam zu nutzenden 
Forschungsressourcen für die wissenschaftlichen klinischen und nichtklinischen Organi-
sationseinheiten der Medizinischen Universität Graz.  

(2) Die O-FIS nimmt ihren Aufgaben- und Verantwortungsbereich mit der Zielsetzung wahr, 
die obersten Organe sowie die wissenschaftlichen und weiteren Organisationseinheiten 
des Verwaltungsbereichs der Medizinischen Universität Graz in deren Aufgaben- und 
Verantwortungsbereich ebenso wie alle Studierenden der Medizinischen Universität 
Graz effizient und effektiv zu unterstützen.  

 
§ 3. Organisationsstruktur  

(1) Die O-FIS ist laut den Bestimmungen des Organisationsplans nach Zweckmäßigkeit und 
sinnvoller Strukturierung zu organisieren.  
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(2) Die O-FIS wird in folgende Bereiche gegliedert:  
 

- der Bereich Biobank, im Folgenden „B-BB“ genannt,  
- der Bereich Biomedizinische Forschung, im Folgenden „B-BF“ genannt,  
- der Bereich Zentrum für Medizinische Grundlagenforschung, im Folgenden  

„B-ZMF“ genannt.  
  

(3) Der B-BB wird bis auf weiteres nicht in Abteilungen gegliedert.  

(4) Der B-BF wird bis auf weiteres nicht in Abteilungen gegliedert.  
 
(5) Der B-ZMF wird in folgende Abteilungen gegliedert: 
 

- die Abteilung Core Facility Flow Zytometrie, im Folgenden „A-FZ“ genannt,  
- die Abteilung Core Facility Massenspektrometrie, im Folgenden „A-MS“ ge-

nannt,  
- die Abteilung Core Facility Mikroskopie, im Folgenden „A-MK“ genannt,  
- die Abteilung Core Facility Molekularbiologie, im Folgenden „A-MB“ genannt,  
- die Abteilung Core Facility Ultrastrukturanalyse, im Folgenden „A-US“ genannt.  

 
§ 4. Leitungsstruktur 

 

(1) Die Leiterin oder der Leiter der O-FIS sowie deren Stellvertreterin oder Stellvertreter 
werden gemäß den Bestimmungen des Organisationsplanes durch das Rektorat auf 
Vorschlag des nach der Geschäftsordnung für die O-FIS zuständigen Mitglieds des Rek-
torats unter Beachtung der universitätsrechtlichen Bestimmungen unbefristet oder befris-
tet bestellt.  

 

(2) Die Leiterin oder der Leiter der O-FIS sowie die stellvertretende Leiterin oder der stell-
vertretende Leiter können durch das Rektorat bzw. das nach der Geschäftsordnung für 
die O-FIS zuständige Mitglied des Rektorats aus wichtigen Grund, insbesondere wegen 
einer schweren Pflichtverletzung, einer strafgerichtlichen Verurteilung, mangelnder kör-
perlicher oder geistiger Eignung, wegen eines begründeten Vertrauensverlustes oder 
wegen Beendigung des Dienstverhältnisses abberufen werden.  

 
(3) Ist keine stellvertretende Leiterin oder kein stellvertretender Leiter bestellt, erfolgt die 

Stellvertretung der Leiterin oder des Leiters der O-FIS automatisch in nachstehender 
Reihenfolge:  

 
1. Bereichsleiterin oder Bereichsleiter B-ZMF,  
2. Bereichsleiterin oder Bereichsleiter B-BF,  
3. Bereichsleiterin oder Bereichsleiter B-BB.  
 

(4) Die Bereiche der O-FIS werden von Bereichsleiterinnen oder Bereichsleitern geführt, so 
die jeweilige Organisationseinheitsleiterin oder der jeweilige Organisationseinheitsleiter 
den Bereich nicht in Personalunion führt.  

(5) Bereichsleiterinnen oder Bereichsleiter sowie deren Stellvertreterinnen oder Stellvertre-
ter werden durch das nach der Geschäftsordnung zuständige Mitglied des Rektorats auf 
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Vorschlag der Leiterin oder des Leiters der O-FIS unter Beachtung der universitätsrecht-
lichen Bestimmungen unbefristet oder befristet bestellt und können von diesen auf die-
selbe Weise aus wichtigem Grund, insbesondere wegen einer schweren Pflichtverlet-
zung, einer strafgerichtlichen Verurteilung, mangelnder körperlicher oder geistiger Eig-
nung, wegen eines begründeten Vertrauensverlustes oder wegen Beendigung des 
Dienstverhältnisses abberufen werden.  

 
(6) Ist keine stellvertretende Bereichsleiterin oder stellvertretender Bereichsleiter bestellt, 

erfolgt die Stellvertretung der Leiterin oder des Leiters des B-ZMF automatisch in nach-
stehender Reihenfolge:  

 
1. Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter A-FZ,  
2. Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter A-MK,  
3. Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter A-MB.  

 
(7) Die Abteilungen der O-FIS werden von Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleitern ge-

führt, so die jeweilige Bereichsleiterin oder der jeweilige Bereichsleiter die Abteilung 
nicht in Personalunion führt. Diese führen entsprechend der Richtlinie des Rektorates: 
Richtlinie der Organisationseinheit für Forschungsinfrastruktur Abteilungen  - Core Facili-
ties, veröffentlicht im MTBl vom 17.08.2011, StJ 2010/11, 27. Stk. die Bezeichnung „Ma-
naging Director“. 

(8) Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleiter sowie deren Stellvertreterinnen oder Stellver-
treter werden vom zuständigen Mitglied des Rektorats auf Vorschlag der Leiterin oder 
des Leiters der O-FIS entsprechend den universitätsrechtlichen Bestimmungen unbefris-
tet oder befristet bestellt und können von diesen auf dieselbe Weise aus wichtigem 
Grund, insbesondere wegen einer schweren Pflichtverletzung, einer strafgerichtlichen 
Verurteilung, mangelnder körperlicher oder geistiger Eignung, wegen eines begründeten 
Vertrauensverlustes oder wegen Beendigung des Dienstverhältnisses abberufen wer-
den.  

 
§ 5. Personalzuteilung  

Die Zuordnung des Personals zu den einzelnen Subeinheiten der Organisationseinheit er-
folgt durch das Rektorat in Abstimmung mit der/dem Leiter/in der Organisationseinheit.  

§ 6. Kundmachung und In- und Außerkrafttreten  

Diese Subgliederung gilt bis auf Widerruf ab Kundmachung im Mitteilungsblatt der Medizini-
schen Universität Graz. Mit der Veröffentlichung gelten alle zuvor veröffentlichten Subgliede-
rungen und/oder dieser Subgliederung widersprechende Bestimmungen als widerrufen.  


